Sonnenstein – Ort des Grauens

Von der Pirnaer Altstadt aus ist der Sonnestein in wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen. Eine mittelalterlich anmutende Backsteinstraße windet sich vom Markt den steilen Berg hinauf. Oben angekommen, muss der Wanderer noch eine stark befahrene Straße überqueren und schon befindet er sich im parkähnlichen Schlossareal. Rechts und links des Weges stehen villenartige Häuser, manche sind bereits saniert, andere eher baufällig. Geht man immer weiter in den Park hinein, gelangt man an seinem Ende zu einem querstehenden Gebäude, an dessen Eingang eine Tafel auf die Gedenkstätte Pirna-Sonnestein hinweist. Im Haus findet sich eine unscheinbare Tür, hinter der eine Treppe in den Keller hinab führt. In diesem Keller, kaum größer als ein mittlerer Laden, geschah in den Jahren 1940 und 1941ein unglaubliches Verbrechen: Nationalsozialistische „Ärzte“ und „Pfleger“ ermordeten hier fast 15.000 überwiegend geistig und körperlich behinderte Menschen, aber auch ca. 1.000 KZ-Häftlinge. Obwohl die Täter versucht haben, ihre Spuren zu beseitigen – der Raum ist nahezu leer – ist das Grauen noch immer spürbar. 

Mit mechanischer Präzision wurden hier in den vierzehn Monaten des „Betriebs“ täglich etwa 50 Personen getötet. Nach einer „ärztlichen Untersuchung“, bei der bereits eine fingierte Todesursache festgelegt und in die Krankenpapiere eingetragen wird, führen Krankenpfleger und Krankenschwestern die Opfer über die Treppe hinab in den Keller. Um die zur Tötung Vorgesehenen in Sicherheit zu wiegen, liegen Seife, Handtücher und Waschlappen für sie bereit. Dann werden sie in den Duschraum geführt, der in Wirklichkeit eine Gaskammer ist. Hinter der gasdichten Stahltür kann der leitende Arzt den Todeskampf seiner „Schutzbefohlenen“ beobachten. Zehn bis 15 Minuten soll es im Durchschnitt gedauert haben, bis die Kranken am Kohlenmonoxid erstickt waren. Nach dem das Gas durch die Lüftung abgesaugt war, betreten die „Brenner“ die Kammer und tragen die Leichen in den angrenzenden Raum. Dort werden den Toten die vorhandenen Goldzähne ausgebrochen. „Wir mussten darauf achten, ob die Getöteten auf der Brust ein Kreuz hatten. Das war ein Zeichen dafür, dass der so gekennzeichnete einen goldenen Zahnersatz hatte“, erinnert sich Emil H., Brenner in Sonnestein in seiner Vernehmung 1966 (Böhm/Schilter; 1). Nachdem sich Universitätsprofessoren auf einer Tagung im April 1940 beschweren, dass die Leichen einfach verbrannt werden, entnehmen die Brenner  bei einem Teil der Ermordeten die Gehirne zur Sektion „für wissenschaftliche Zwecke“ (Klee; 1). 

Währenddessen wird die mit einem wasserdichten Anstrich versehene Gaskammer mit dem Wasserschlauch gereinigt. Blut und Exkremente fließen über eine Bodenrinne ab. 

Im Verbrennungsraum werden die Leichen auf einer Trage an der vorderen Schmalseite in den Ofen geschoben, bis zu vier Leichen gleichzeitig. An der Rückseite des Ofens befindet sich der Rauchabzug, durch den die Abgase in den im Nebenraum befindlichen Schornstein entweichen können. Die Befeuerung mit Koks erfolgt von der Rückseite aus, während vorn die Asche entnommen und in die Urnen gefüllt wird. Da jedoch nur ein kleiner Anteil der Angehörigen diese anfordert, schütten die Brenner die Asche den Hang hinter dem Anstaltsgebäude hinab oder lagern sie auf der Anstaltsdeponie ab. Zuvor werden noch Knochenreste mit einer Knochenmühle zermahlen. 

So oder ähnlich lief es überall im Deutschen Reich ab, so z.B. in Grafeneck, Hadamar oder Brandenburg. Unter dem Decknamen „Aktion T4“ wurden in der Zeit zwischen Januar 1940 und dem 28. August 1941, dem offiziellen aber nicht dem tatsächlichen Ende der planmäßigen Ermordung Geisteskranker, über 70.000 Erwachsene getötet, zwischen 3.000 und 5.000 behinderte Kinder fielen bis Kriegsende der „Desinfektion“ des Volkskörpers zum Opfer. Dabei war die Idee, geistig und körperlich Behinderte zu töten, kein originärer Einfall der Nazis gewesen. Sie hatten nur konsequent umgesetzt, was andere vor ihnen noch rein theoretisch diskutiert hatten ... 

Der Kampf ums Überleben

Mit seinem 1859 erschienenen Werk „Der Ursprung der Arten“ revolutionierte Charles Darwin die Welt. Er wies nach, dass sich Tier- und Pflanzenarten seit ihrer Entstehung ständig veränderten. Stets überlebten nur die bestangepassten Individuen, die ihre „guten“ Eigenschaften durch Vererbung an ihre Nachkommen weitergaben. Die Idee vom „Kampf ums Überleben“ fand in dem von Imperialismus und Kolonialismus geprägten ausgehenden 19. Jahrhundert schnell Anhänger, die dieses Prinzip auch auf die menschliche Gesellschaft übertrugen (Sozialdarwinismus). Darwin selbst war sich der Folgen seiner Theorie bewusst: „Wenn zwei Menschenrassen aufeinanderstoßen, dann verhalten sie sich genau wie zwei Tierarten: Sie bekämpfen und fressen einander, bringen Krankheiten übereinander usw. ...“ Er vertrat zudem die Ansicht, dass dieser natürliche Ausleseprozess durch die zivilisatorischen Fortschritte seiner Zeit, besonders auf dem Gebiet der Medizin, gestört würde, es sei denn, man stellte durch gezielte Züchtung den naturgemäßen Zustand wieder her (2). 

Ein Vetter Darwins, Francois Galton, gehörte zu den ersten, die diesem Gedanken mit der von ihm begründeten Eugenik eine „wissenschaftliche“ Basis gaben. Galton war davon überzeugt, das natürliche Fähigkeiten und gute Eigenschaften und damit auch die soziale Stellung erblich seien. Anhand genetischer Merkmale wollte er die rassische Qualität eines Menschen beweisen und diese durch gezielte Fortpflanzung „hochwertiger“ Individuen (Eugenik heißt wörtlich übersetzt „gute Zucht“) verbessern. „Minderwertige“ sollten von der Fortpflanzung ausgeschlossen werden. Im Jahr 1904 gründete Galton das National Eugenics Laboratory und kurz darauf die Eugenics Education Society, zu deren Zielen die Sterilisation von Geisteskranken und Geistesschwachen gehörte. Ähnliche Organisationen entstanden weltweit. Besonderen Anklang fanden Galtons Ideen in den USA und in Deutschland. In den USA wurde die Eugenik unter anderem dazu genutzt, die Zulassung oder Ablehnung von Einwanderern über rassische Gründe rechtfertigen zu können. 

Untrennbar verbunden mit der Eugenik ist die Rassenkunde, die durch Darwins Buch einen ungeheuren Auftrieb erhielt. Zahlreiche Forscher versuchten durch die Vermessung von Köpfen, Gehirnen und anderen Körperteilen sowie mittels Haar- und Augenfarbe bestimmte Merkmale zu definieren, die Aussagen über die rassische Wertigkeit eines Menschen zuließen. Anhand von Schädelvermessungen sollten sich z.B. auch kriminelle Veranlagungen entdecken lassen. Von Anfang an spielte der Gedanke einer „Herrenrasse“ eine wichtige Rolle. Bereits 1855 hatte Graf Arthur de Gobineau in seinem „Essay über die Ungleichheit der menschlichen Rassen“ erklärt, dass rassische Eigenschaften weit stärker als Umweltfaktoren die treibende Kraft in der Menschheitsgeschichte gewesen seien. Die weiße, „arische“ Rasse, so behauptete er, sei allen anderen durch ihre Stärke und Tapferkeit überlegen, was auch in ihrem eindrucksvollen Körperbau zur Geltung käme. Die Vermischung mit anderen Rassen führe zur Degeneration und zum Verlust der Lebenskraft. Hitler wird diesen Gedanken in „Mein Kampf“ aufgreifen: „Die geschichtliche Erfahrung ... zeigt in erschreckender Deutlichkeit, dass bei jeder Blutsvermengung des Ariers mit niedrigeren Völkern als Ergebnis das Ende des Kulturträgers herauskam ...“ Eugenik wird somit zum Mittel, die „hochwertige“ arische Rasse und ihre kulturellen Errungenschaften vor dem schleichenden Untergang zu schützen. 

Als Begründer der hier Rassenhygiene genannten Eugenik in Deutschland gilt der Arzt Alfred Ploetz (1860-1940). Schon früh kommt Ploetz mit rassischen Gedankengut in Berührung. Erst 19-jährig ist er einer der Mitbegründer der Liga zur Kräftigung der Rasse. Ab 1890 studiert er in Zürich Medizin, fünf Jahre später erscheint sein Hauptwerk „Die Tüchtigkeit unserer Rasse und der Schutz der Schwachen. Grundlinien einer Rassenhygiene.“ Ploetz entwirft darin die Utopie einer Gesellschaft, in der die natürliche Zuchtwahl oberstes Ordnungsprinzip ist. Er lehnt die Pflege von Kranken und Schwachen ab, ebenso wie Kranken- und Sozialversicherung. Die Hilfe eines Arztes oder Geburtshelfers hemmen seiner Auffassung nach den Kampf ums Dasein. Die Fortpflanzung will er nicht mehr dem Zufall überlassen; trotz Steuerung geborene missgestaltete oder schwächliche Kinder sollen „human“ getötet werden. Um seine Ideen in Deutschland populär zu machen, gibt Ploetz ab 1904 die Zeitschrift „Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie“ heraus und gründet in der Folgezeit die „Gesellschaft für Rassenhygiene“, sowie den Geheimbund „Ring des Norda“ und den Widarbund, deren Anliegen die Förderung der nordisch-germanischen Rasse ist (3). 

Die Diskussion ist angestoßen: Es existiert ein breiter Konsens darüber, dass geistig Minderbemittelte vor allem als ökonomische Belastung und Gefahr für die Volksgesundheit angesehen werden. 1920 melden sich der Psychiater Alfred Hoche und der Leipziger Strafrechtler Karl Binding mit ihrer nur 62 Seiten schmalen Schrift mit dem Titel „Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Mass und ihre Form“ zu Wort. Binding entwirft darin ein juristisches Programm zur Tötung von unheilbar Kranken und Behinderten. Der Arzt Hoch steuert den Kommentar bei, dass „die Beseitigung der geistig völlig Toten kein Verbrechen, keine unmoralische Handlung, keine gefühlsmäßige Rohheit, sondern einen erlaubten nützlichen Akt darstellt.“ Nach Binding sollen drei Gruppen von Patienten für diese Art der Behandlung in Frage kommen: „die zufolge Krankheit oder Verwundung unrettbar Verlorenen, die ... den dringenden Wunsch nach Erlösung besitzen ...“, die „unheilbar Blödsinnigen ...“ und die „geistig gesunden Persönlichkeiten, die durch irgendein Ereignis, etwa eine sehr schwere ... Verwundung, bewusstlos geworden sind und ... zu einem namenlosen Elend erwachen würden.“ Im gleichen Jahr hatte Obermedizinalrat Ewald Meltzer, Leiter der Anstalt Katharinenhof in Großhennersdorf unter Eltern geistig Behinderter eine Befragung durchgeführt. Er wollte dabei wissen, ob sie „ ... auf jeden Fall in eine schmerzlose Abkürzung des Lebens Ihres Kindes einwilligen würden, nachdem durch Sachverständige festgestellt ist, dass es unheilbar blöd ist ...“.   Von 200 ausgesandten Fragebögen erhielt er 162 zurück, von denen 119 (73%) für „Ja“ votierten (4). (Zu Meltzers Entschuldigung muss gesagt werde, dass er ein entschiedener Gegner der Schrift von Binding/Hoche war und bei seiner Befragung das gegenteilige Ergebnis erwartet hatte.) 

Noch 1923 lehnt der Deutsche Ärztetag in Karlsruhe einen Antrag im Sinne der „Freigabe lebensunwerten Lebens“ ab. Keine 20 Jahre später jedoch finden sich genügend Mediziner, die den Nazis willfährig bei der Umsetzung ihrer „rassehygienischen“ Visionen zur Hand gehen. Eine besonders dunkle Rolle in diesem Kapitel spielen die deutschen Psychiater. Zwischen 1933 und 1945 geschieht nichts, was sie nicht lange vor den Nazis gefordert hatten. Emil Kraepelin, der berühmteste Psychiater seiner Zeit, denkt 1918 laut: „Ein unumschränkter Herrscher, der ... rücksichtslos in die Lebensgewohnheiten der Menschen einzugreifen vermöchte, würde im Laufe weniger Jahrzehnte bestimmt eine Abnahme des Irreseins erreichen können."

Schon kurz nach seiner Machtübernahme, am 14. Juli 1933, erlässt das Hitler-Regime das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“. Körperlich und geistig Kranke konnten zwangsweise sterilisiert und auf diese Weise an der Fortpflanzung gehindert werden. Bis Kriegsende wurden nach diesem Gesetz etwa 400.000 Personen „behandelt“. 

Damit war das Problem der in den Heilanstalten untergebrachten Geisteskranken jedoch nicht gelöst. Die Nazis sahen sie als „Ballastexistenzen“ an, da sie ein „lebensunwertes“ Leben führten. Hitler wollte alle „... ausmerzen, die in Irrenhäusern und ähnlichen Anstalten verwahrt und für das Reich von keinem irgendwelchen Nutzen mehr waren. Diese Leute wurden als nutzlose Esser angesehen, und Hitler war der Ansicht dass durch die Vernichtung dieser sogenannten nutzlosen Esser die Möglichkeit gegeben wäre, weitere Ärzte, Pfleger und anderes Personal, Krankenbetten und andere Einrichtungen für den Gebrauch der Wehrmacht freizumachen“, wie Viktor Brack, Oberdienstleiter des Hauptamtes II der Kanzlei des Führers und einer der Leiter der Aktion T4, bei der Vernehmung vor dem Nürnberger Tribunal zu Protokoll gab. 

T4 – Mörderischer Wahnsinn 

Hitler scheute vor der Massenvernichtung Geisteskranker während Friedenszeiten zurück, da er mit dem Widerstand der deutschen Bevölkerung und dem Protest der Kirchen rechnete. Der beginnende Krieg schien ihm der richtige Zeitpunkt für sein Euthanasieprogramm zu sein, da Hitler glaubte, der Widerstand würde angesichts der großen Opfer an gesunden Menschenleben geringer und die Bevölkerung seiner „Nutzenanalyse“ aufgeschlossener gegenüberstehen. 

Zum Jahreswechsel 1938/39 gingen in der Kanzlei des Führers mehrere Gesuche um Gewährung des Gnadentodes von Schwerstkranken oder deren Angehörigen ein. Im Fall eines mehrfach behinderten Kindes kam Hitlers’s Leibarzt Dr. Brandt übereinstimmendend mit dem behandelnden Arzt zu dem Schluss, dass diesem Gesuch statt zu geben sei. Ermutigt durch diesen Fall, ermächtigte Hitler Dr. Brandt und dem Leiter der Kanzlei Philipp Bouhler in ähnlichen Fällen entsprechend zu verfahren. Alle weiteren „Gesuche um Gnadentod“ sollten in alleiniger Zuständigkeit der Kanzlei des Führers als „Geheime Reichssache“ bearbeitet werden, um möglichst wenig Aufsehen zu erregen. 

Bereits im August 1939 waren alle Ärzte und Hebammen verpflichtet worden, jedes neugeborene Kind mit bestimmten schweren körperlichen oder geistigen Schäden zu melden. Die aufgrund des Erlasses eingegangenen Meldebogen wurden nach dem Aussortieren der leichten Fälle an den „Reichsausschuss zur wissenschaftlichen Erforschung von erb- und anlagebedingten schweren Leiden“ weitergeleitet. Drei Gutachter der angeblichen Forschungseinrichtung entschieden über das Schicksal des Kindes. Das Todesurteil wurde mit Tabletten oder der Spritze vollstreckt. 

Nach Einleitung der „Kindereuthanasie“ trieb Hitler seine Pläne zur Vernichtung erwachsener Geisteskranker voran. In der Folgezeit fanden verschiedene Treffen mit politisch zuverlässigen Ärzten statt, bei denen über organisatorische Fragen, über die Verfahrensweise und den Kreis der einzubeziehenden Kranken beraten wird. Im Oktober 1939 kam es im Dienstzimmer Viktor Bracks zu einer Konferenz, bei der der mündlich erteilte Tötungsbefehl schriftlich niedergelegt werden soll. Nach langwierigen Beratungen einigt man sich auf eine Formulierung: „Reichsleiter Bouhler und Dr. med. Brandt sind unter Verantwortung beauftragt, die Befugnisse namentlich zu bestimmender Ärzte  so zu erweitern, dass nach menschlichen Ermessen unheilbar Kranken bei kritischer Beurteilung ihres Krankheitszustandes der Gnadentod gewährt werden kann. Adolf Hitler.“ Das auf einem Privatbogen Hitlers ausgefertigte und auf den 1. September 1939 zurückdatierte Schreiben bleibt die einzige „rechtliche“ Grundlage des Krankenmordes im Dritten Reich. Ein Gesetz wird es nie geben und Brack erklärt bei allen Gelegenheiten, dass das nicht beabsichtigt sei, um der Feindpropaganda kein Material zu liefern. In Wirklichkeit fürchtet Hitler wohl Bedenken aus der eigenen Bevölkerung. Indem er die ausschließlich ihm unterstehenden Reichskanzlei mit der Leitung der als „Geheime Reichssache“ deklarierten Aktion beauftragt, will er ein höchstes Maß an Verschwiegenheit erreichen.

Um die Verbindung zur Kanzlei des Führers zu verschleiern, wird eine Verwaltungszentrale mit Sitz am Potsdamer Platz 1 gegründet. Anfang des Jahres 1940 zieht die Zentrale in eine eigens dafür gemietete Privatvilla in der Tiergartenstraße 4 um. Die Bezeichnung „T4“ diente fortan als Deckname der Aktion. Die für die Zentrale und die Anstalten benötigten Ärzte, Pfleger, Kraftfahrer und Büroangestellten  werden angeworben, z.T. auch dienstverpflichtet. Zur Teilnahme am Krankenmord gezwungen wird niemand, wie Zeugenaussagen übereinstimmend beweisen. Auch musste niemand der ablehnte, mit etwaigen beruflichen Nachteilen rechnen [zitat]. Genügend Helfer finden sich trotzdem. 

Die neugegründete Zentraldienststelle der T4 gliederte sich in sechs Abteilungen: in die medizinische Abteilung, die ab Dezember 1941 von den ehemaligen Sonnensteiner Arzt Dr. Paul Nitsche geleitet wurde, die Büroabteilung, die Hauptwirtschaftsverwaltung, die Transportabteilung, die Personal- und die Inspektionsabteilung. Um Rückschlüsse über Organisation und beteiligte Dienststellen zu erschweren, wurden für den Außenverkehr vier Scheininstitutionen errichtet:

(1) Der „Reichsarbeitsgemeinschaft Heil und Pflegeanstalten“ (RAG) oblag die Erfassung der Kranken und die Organisation der als Verlegung getarnten Transporte in die Tötungsanstalten.     

(2) Die „Gemeinnützige Stiftung für Altenpflege“ (kurz: „Stiftung“) trat als Arbeitgeber des nichtärztlichen Personals auf.

(3) Die „Gemeinnützige Krankentransport GmbH“ (Gekrat) war Halterin der für den Transport der Kranken benötigten Fahrzeuge.

(4) Die „Zentralverrechnungsstelle Heil- und Pflegeanstalten“ zeichnete verantwortlich für den die Kostenberechnung betreffenden Schriftverkehr mit den Anstalten, Verbänden und den Angehörigen der Kranken.

Die T4-Aktion beginnt im Oktober 1939. Einen Monat zuvor hatte der Reichsministers des Inneren per Runderlass die Erfassung aller Heil- und Pflegeanstalten im Reichsgebiet angeordnet. Die Anstalten erhielten allgemeine Fragebögen über den Betrieb der Anstalt sowie Einzelfragebögen zu den Patienten. Im Oktober wird ein neuer Runderlass des Ministers veröffentlicht, infolgedessen die später als Grundlage der Euthanasie verwandten Meldebögen eingehen. Der weiße „Meldebogen 1“ verpflichtet zur Erfassung der schwer Erkrankten, aber auch von „kriminellen Geisteskranken, dauerhaft in Anstalten Verwahrten, Juden, Negern, Zigeunern und deren Mischlingen“. 

Fotokopien der einzelnen Meldebogen werden an je drei ärztliche Gutachter versandt. Auf diesen tragen die Ärzte im unteren, schwarz umrandeten Feld ihr Urteil über den Kranken ein. Ein rotes Pluszeichen bedeutet den Vorschlag zur Tötung, ein blaues Minus die Zurückstellung. Die Ergebnisse werden in den Original-Meldebogen eingetragen und an die Obergutachter Prof.Dr. Heyde, Prof. Nitsche oder Dr. Linden weitergegeben. Sie bringen ihr Votum mit dem Zeichen „+“ oder „–“ neben dem schwarzen Kasten zum Ausdruck.  Von der Registratur der T4-Abteilung werden darauf hin die „Verlegungsakten“ der zu tötenden Patienten erstellt und an die Gemeinnützige Krankentransportgesellschaft weitergegeben. Die Gekrat stellte die Transportlisten für die Anstalten zusammen. Die Anstaltsleiter, denen es strengstens untersagt war, die Angehörigen der Kranken über den als „Verlegung“ getarnten Abtransportes zu informieren, erfahren nichts über Ziel und Zweck dieser Aktion. Nachdem die zur Tötung Bestimmten anfangs direkt in die „Euthanasieanstalten“ transportiert werden, werden sie in der Folgezeit meist in Zwischenanstalten verlegt, um ihre Spur besser zu verwischen. 

So pervers es klingt: Das Töten einer großen Anzahl von Menschen stellt auch ein wirtschaftlich-organisatorisches Problem dar. Überlegungen zur effektivsten Tötungsart sind notwendig, erste „Experimente“ mit „Testpersonen“ werden in Brandenburg durchgeführt. Die Anwendung von Kohlenmonoxid (CO) erweist sich als besonders sicher und kostengünstig. Das oft zitierte „sanfte Dahinscheiden“ der Kranken ist jedoch nichts als eine beschönigende Legende, die die „Pfleger“ gern vor Gericht zum Besten gaben. 

Da in Deutschland bekanntlich alles verwaltet werden muss, lassen sich die Verantwortlichen der T4-Aktion ein perfides System einfallen, um die Morde bürokratisch sauber abheften zu können. So hatte jede Tötungsanstalt eine eigene Büroabteilung, der in der Regel ein Polizeibeamter oder SS-Führer vorstand. Da dieser auch gleichzeitig als Ortspolizeibehörde für den Anstaltsbereich fungierte, konnte er unliebsame Ermittlungen von außerhalb unterbinden. Weiterhin unterstand dem Büroleiter auch das Standesamt der Anstalt. Die Schaffung dieses Sonderstandesamtes war notwendig geworden, um die Häufigkeit der Todesfälle vor den örtlichen Behörden geheim zu halten. Dem Sonderstandesamt angegliedert war eine „Absteckabteilung“, die akribisch auf großen Karten jeden Todesfall am Heimatort des Verstorbenen mit farbigen Nadeln „absteckte“. Häufte sich die Zahl der Getöteten in einer Gegend, so bestand die Gefahr, dass die Verwandten die Sterbeurkunden miteinander verglichen und so die auffällige Übereinstimmung zwischen Todesursache, -ort und -zeitpunkt bemerkten. Um das zu vermeiden, wurden die Akten an andere Anstalten weitergeleitet und genaue Instruktionen zu den Eintragungen in der Sterbeurkunde gegeben. Zu Fehlern kam es dabei trotzdem: „Auch hier haben alle Angehörigen dieselben Briefe bekommen, wobei bei einer Kranken als Todesursache Appendizitis angeben wurde, während der Blinddarm schon vor Jahren entfernt wurde (5)“, schreibt eine Betroffene. 

Natürlich mussten auch die Verwandten über den Tod ihrer Angehörigen informiert werden, was die Büroabteilungen der Anstalten erledigten. Vorformulierte Trostbriefe, die die Ärzte mit einem ihrer vielen Decknamen unterschrieben, heuchelten Anteilnahme: „Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihre Schwester ... infolge einer [z.B., der Autor] Bauchspeicheldrüsenentzündung ... verstorben ist. ... Aufgrund der behördlichen Anordnungen, die mit Kriegsmaßnahmen in Verbindung stehen, wurde seitens der hiesigen Ortspolizeibehörde die sofortige Einäscherung sowie Desinfektion des Nachlasses verfügt ... Der Nachlaß der Verstorbenen wird, soweit nach der Desinfektion noch brauchbar, hier zurückgelegt ... Sollten Sie innerhalb von 14 Tagen keine diesbezügliche Nachricht [bezüglich des Anspruches auf den Nachlass, d.A.] zukommen lassen, müssen wir annehmen, dass Sie auf den Nachlaß verzichten ... Falls Sie die Urne mit den sterblichen Überresten der Entschlafenen auf einem bestimmten Friedhof beisetzen lassen wollen, ... bitten wir Sie um entsprechende Mitteilung ... Wenn nach Ablauf von 2 Wochen keine Antwort hier eingegangen ist, werden wir die Urne anderweitig beisetzen lassen ...“ (Böhm/Schilter; 1). Verzichten die Angehörigen wie gewünscht auf den Nachlass, geht dieser an die Sammelstellen der Nationalsozialistischen Wohlfahrt (NSV). Ansonsten erhielten sie die Wertsachen des Toten oder einen entsprechenden Ersatz. Alles läuft seinen geregelten Gang. Die machtlosen Angehörigen werden mit Ausreden abgespeist. Zu offenen Protesten kommt es anfangs kaum. Die „Entsorgung“ der Kranken und Schwachen verläuft im Dritten Reich reibungslos. Die Anstalten haben sich zu leistungsfähigen Mordfabriken entwickelt, die gesammelten Erfahrungen finden später in den Konzentrationslagern Verwendung, ebenso wie ein Großteil des „fachlich geschulten“ Personals. Selbst finanziell wird der „Gnadentod“ noch ausgeschöpft. Die „Zentralverrechnungsstelle Heil- und Pflegeanstalten“ rechnet alle Sterbefälle auf Mark und Pfennig mit den verschiedenen Krankenträgern ab. Dabei kassiert man angebliche Pflegegelder für schon längst getötete Patienten. Die Gewinne fließen an den Reichsschatzmeister der NSDAP.

Pirna-Sonnestein und die anderen T4-Anstalten sind nur die Spitze des Eisberges. Anderenorts bekommen die Patienten Tabletten und wachen nicht wieder auf. Oder sie erhalten vitaminlose Nahrung, wie z.B. durchgedrehte Kartoffelschalen, was schwerwiegende Erkrankungen und den Tod zur Folge hat (Aussage der Schwester Dora Schumann; 1). Auch nach dem Ende der Aktion T4 bedient man sich dieser Methoden. Es wird nicht mehr vergast. Stattdessen lässt man die Patienten verhungern oder dosiert Medikamente so, dass geschwächte Personen an Lungenerzündungen erkranken und eines „natürlichen Todes“ sterben. Gegen Ende des Krieges beschränken sich die professionellen „Erlöser“ längst nicht mehr auf Behinderte: Tbc-Kranke, Heimbewohner, Alte, durch Bombenangriffe Verwirrte, arbeitsunfähige Zwangsarbeiter und schließlich auch schwerverletzte Soldaten und gebrechliche Flüchtlinge erhalten aus ihrer Hand den „Gnadentod“. Als wenn das noch nicht genügte – selbst nach Kriegsende sterben immer noch überdurchschnittlich viele Kranke in den Anstalten. Das Morden geht weiter (3, S.89f.). 

Mord oder Gnadentod?

In den Jahren 1940/41 arbeiteten in Pirna-Sonnenstein zwischen 100 und 110 Angestellte, von denen ständig zwischen 60 und 80 ständig anwesend waren. Die meisten von ihnen wohnten auf dem Anstaltsgelände oder in unmittelbarer Nähe. Dazu gehörten mehrere Ärzte, Pfleger und Schwestern, die Fahrer der Krankentransporte, die sogenannten „Desinfektoren“ – alles SS-Männer, die Mitarbeiter des Büros mit den Abteilungen Krankenkartei, Standesamt und Trostbriefe, Absteckabteilung, Urnenversand und Nachlassverwaltung sowie die Wirtschaftsabteilung. Dazu kam ein etwa 20-köpfiges Polizeikommando zur laufenden Bewachung der Anstalt (Böhm/Schilter; 1). Die meisten Mitarbeiter scheinen von der Notwendigkeit ihrer Aufgabe überzeugt gewesen zu sein. Zumindest wogen die mit der Arbeit verbundenen Vorteile offensichtlich schwerer als irgendwelche moralischen Bedenken. Wer zum Sonderkommando ging, musste z.B. nicht in den Krieg ziehen. Auch wird davon berichtet, dass das Anstaltspersonal oft Grund zum Feiern hatte: „In der Abteilung, wo sich die Sonderkommandos (Feuerei, Bestatter) befanden, gab es große Feste, große Orgien. Sie bekamen doppelte Lebensmittelkarten, sie bekamen doppeltes Gehalt ...“ (Aussage der Schwester Dora Schumann; 1). Betriebsausflüge dienen der Geselligkeit, ebenso wie sportliche Vergleiche mit dem Personal anderer Anstalten. Zum Transport benutzt man die Busse, mit denen sonst die Kranken zur Vergasung herangeschafft werden. Kameradschaftsabende mit Musikstückchen und lustigen Vorträgen heben die Stimmung. In Grafeneck und in Hadamar gibt es eine Hauskapelle. In beiden Anstalten wird die zehntausendste Leiche mit Blasmusik, Ansprachen und Besäufnis gefeiert (Klee; 1).

Zur Nazi-Zeit ist ihr Verhalten konform, doch nach dem Krieg sollten sie doch für ihre Taten gebüßt haben, sollte man denken. Weit gefehlt! Bis auf wenige Ausnahmen entgehen die Mörder und ihre Helfer jedweder Bestrafung. Werden sie doch verurteilt, dann nur zu geringen Strafen. Einzige Ausnahme: der so genannte Dresdner Ärzteprozess im Juni/Juli 1947 in der sowjetischen Besatzungszone. Prof. Nitsche und zwei Pfleger werden zum Tode verurteilt, die restlichen Angeklagten erhalten hohe Haftstrafen. Im Zuge einer Amnestie der DDR-Regierung kommen sie 1956 alle wieder auf freien Fuß. Damit ist im Osten das Kapitel Strafverfolgung der Euthanasie abgeschlossen. Nach der Wende wird bekannt, dass wohl auch im ersten deutschen Arbeiter- und Bauernstaat geistig und körperlich Behinderte Kinder direkt nach ihrer Geburt von den Hebammen getötet wurden. Fortsetzung des Vernichtungsfeldzuges mit anderen Mitteln ... 

Auch im Westen haben die Mörder nicht allzu viel zu befürchten. „Die Strafverfolgung ... oblag nach 1945 der Justiz, deren Repräsentanten Komplizen des Massenmordes gewesen waren ...“ (6). Beispielhaft seien hier nur einige wenige Fälle aufgeführt. 

Dr. Kurt Borm war 1940 als SS-Obersturmführer zur Euthanasie gekommen, hatte in Sonnenstein mit seiner Unterschrift die Ermordung der Kranken gedeckt. Borm wurde freigesprochen, „... weil er als überzeugter Nationalsozialist kein Unrechtsbewusstsein gehabt habe“, so die Begründung des Richters! Nicht einmal seine Approbation wurde ihm entzogen. Die Euthanasie-Ärzte Aquilin Ullrich, Heinrich Bunke und Klaus Endruweit können sich jahrelang vor ihren Prozessen drücken, indem sie sich von Berufskollegen „Verhandlungsunfähigkeit“ bestätigen lassen. Was sie allerdings nicht daran hindert, ihre Praxen weiter zu betreiben (Klee, 1). Verurteilt werden Ullrich und Bunke 1987 wegen Beihilfe zum Mord in 4.500 bzw. 11.000 Fällen. Zu einer Strafe von vier Jahren. Klee’s Kommentar dazu: „Wer einen Menschen ermordet, wird zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Bei Massenmord gibt es offenbar Mengenrabatt.“ 

Der bereits erwähnte Professor Heyde, medizinischer Leiter der T4-Aktion, konnte nach dem Krieg ungerührt weiter praktizieren. Bis zu seiner Verhaftung 1959 lebte er als Dr. Sawade als vielbeschäftigter Gutachter in Schleswig-Holstein. Er wurde zwar all die Jahre per Steckbrief gesucht, doch seine Ärzte-Kollegen deckten ihn (Immerhin fühlte er sich nicht so sicher, als dass er unter seinem wirklichen Namen auftrat.). Kurz vor Prozeßbeginn im Februar 1967 erhängte sich Heyde. 

Der Psychiater Alfred Leu, der nach eigenen Angaben ca. 100 Kranke, vorrangig Kinder tötete, begründete seine Taten damit: „... damit nicht ein überzeugter Nationalsozialist noch mehr Menschen morde.“ Die Richter fanden das einleuchtend und sprachen Leu frei, weil eine Bestrafung „der Gerechtigkeit widersprechen würde“ (3). Logisch, oder?

Viele Ärzte in Ost und West, die am Krankenmord beteiligt waren oder wenigstens davon profitierten, forschen munter weiter. Julius Hallervorden, angesehener Neuropathologe, rettet seine Gehirnsammlung über die Nachkriegszeit und wird Jahre später Leiter der Neuropathologischen Abteilung des Max-Planck-Instituts für Hirnforschung in Gießen. Professor Werner Villinger, ehemaliger Erbgesundheitsrichter und T4-Gutachter, Träger des Großen Bundesverdienstkreuzes, wird Rektor der Marburger Universität. Der Jenaer Kinderarzt Yussuf Ibrahim genießt in der DDR hohes Ansehen als „Retter der Säuglinge, Berater der Mütter und Wohltäter der Menschheit“. Er wird mit dem Titel „Verdienter Arzt des Volkes“ und dem Nationalpreis I. Klasse ausgezeichnet. Dass Ibrahim während der NS-Zeit die Euthanasie behinderter Kinder beantragt hatte, will niemand wahrhaben.

Und keiner hat’s gewusst?

Befragt man alte Leute, ob sie von der Ermordung Behinderter durch die Nazis gewusst haben, so werden die meisten sicher „Nein“ sagen. Zu diesem Ergebnis kamen auch Böhm/Schilter, die 35 Pirnaer Bürger befragten (1). Im Einzelfall mag das auch stimmen, doch viele haben zumindest geahnt, was in Sonnenstein und anderenorts geschah. 

Die Diskussion um die Eugenik war nicht hinter verschlossenen akademischen Türen sondern in aller Öffentlichkeit geführt wurden. Eine wichtige Rolle kam dabei dem Dresdner Deutsche Hygienemuseum (DHM) zu. Die wichtigste Aufgabe des 1913 gegründete Hauses bestand in einer massenwirksamen, fortschrittlichen Gesundheitsaufklärung. Doch schon bald fanden auch die Rassenhygieniker hier ihr Forum. Im Jahr 1931 zeigten Sonderschauen Expositionen zu Themen wie „Seelische Hygiene“ und „Anlageveredlung“ oder „Deutscher Lebenswille“. Nach der Machtübernahme der Nazis wird das DHM zum willfährigen Instrument der neuen Herrscher. Es nimmt sich erfolgreich der ärztlichen Fortbildung auf dem Gebiet der Vererbungslehre, der Rassenkunde und Rassenhygiene an. Vom Johannstädter „Rudolf-Heß“-Krankenhaus aus werden deutschlandweit Fortbildungskurse für Ärzte organisiert. Die 1926 gegründete fortschrittlich Hygiene-Akademie wird 1933 durch die „Staatsakademie für Rassen- und Gesundheitspflege“ abgelöst, in der neben Ärzten auch Lehrer, Juristen und Verwaltungsbeamte ihr rasse-politisches Rüstzeug erhalten (7). Und diese Führungskräfte wenden das erworbene Wissen an und geben es weiter. Das geht soweit, dass Kinder im Mathematikunterricht ausrechnen mussten, wieviel ein Geisteskranker den Staat kostet, obwohl er ja keinerlei Nutzen bringt. 

Theoretisch sind die Deutschen also auf den Krankenmord vorbereitet. Doch wie sieht es in der Praxis aus? In Pirna befindet sich die Anstalt nicht weit vom Stadtzentrum. Die Anwohner sahen die graugrünen Gekrat-Busse mit abgedunkelten Scheiben, bemerkten den schwarzen Rauch über dem Sonnenstein, haben vielleicht sogar den Geruch von verbranntem Fleisch wahr genommen. Im Spätsommer 1940 schlugen weithin sichtbar Flammen aus dem Schornstein der Anstalt. Die anrückende Feuerwehr wurde an den Türen der Anstalt abgewiesen. Gründe, sich zu fragen, was auf dem Sonnenstein passiert, gab es viele. Geschehen ist nichts. In der Lokalpresse finden sich keinerlei Hinweise auf den Krankenmord (Böhm/Schilter, 1). Alle schauten weg. Sicher hat Angst eine wichtige Rolle gespielt, jedoch nicht ausschließlich. Einen weiteren Aspekt führt Ernst Klee an: „Von der Vergasungsanstalt Grafeneck profitierten die beiden Autowerkstätten, das Lebensmittelgeschäft, Bäcker, ... Bei etwa 100 Mitarbeitern ist eine Vergasungs-Anstalt, so zynisch das klingt, ein Wirtschaftsfaktor. (1)“ 

Die weiter oben zitierte Befragung Ewald Meltzers legt nahe, dass die meisten Angehörigen psychisch Kranker durchaus mit dem „Gnadentod“ einverstanden waren. Jedoch sollte man nicht vergessen, dass Theorie und eigenes Erleben bzw. Betroffensein zwei verschiedene Dinge sind. Nachdem immer mehr Kranke sterben, kommen Gerüchte auf. „... die Unruhe im Land  ... wächst von Woche zu Woche. Das was mit den Kranken in Grafeneck, Brandenburg usw. geschieht, ist weithin Tagesgespräch ... Die Flucht aus und vor den Anstalten hat begonnen. Viele Familien wagen es nicht mehr, ihre Kranken in sachgemäße Pflege zu geben ...“, schreibt Pfarrer Friedrich von Bodelschwingh, Anstaltsleiter in Bethel an Reichsminister Frick, schickt den Brief jedoch nicht ab. Die Aktion T4 ist trotzdem nicht länger geheim. Viele Pfleger und Anstaltspersonal versuchen die Kranken vor der Verlegung zu schützen. Erst massiver Protest der Kirchen beendet offiziell das Morden, dem bis zu diesem Zeitpunkt etwa 70.000 Menschen zum Opfer gefallen sind. Offiziell.

Nachtrag

Am 31. Dezember letzten Jahres meldete die Sächsische Zeitung unter der Überschrift „Märchenschloss Sonnenstein“, dass der Bauträger Communitas das Pirnaer Schloss gekauft habe und dort ein Luxushotel errichten wolle. Der „einzige Haken“ sei: „Was passiert mit den drei Altbauten und dem ehemaligen Verwaltungsgebäude der Strömungsmaschinen im Sonnensteiner Areal?“. Von der Gedenkstätte kein Wort. Werden die Vier-Sterne-Luxus-Gäste in ihrer Nähe die Erinnerung an einen Massenmord dulden? Werden die Betreiber nicht versuchen, die Gedenkstätte irgendwie hinter Mauern und Zäunen verschwinden zu lassen, um ihre Gäste nicht zu verschrecken? Wir werden sehen. Dem Großteil der Pirnaer wäre es sicher ganz recht, wenn Ruhe einkehrte ... 
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